
 

 

Sonderbeilage 
zum Amtsblatt Nr. 30 für den Regierungsbezirk Münster 

vom 26. Juli 2013 

 
 
Bezirksregierung Münster 
Dezernat Wasserwirtschaft 

Hochwassermeldeordnung für die Berkel 
im Regierungsbezirk Münster 

- Ordnungsbehördliche Verordnung - 
 

Die nachfolgende Hochwassermeldeordnung für die 
Berkel im Regierungsbezirk Münster wird aufgrund der 
§§ 1 Abs. 1 und 2, 3 Abs. 2, 12, 27 Abs. 1 und 2 und 33 
des Ordnungsbehördengesetzes (OBG vom 13. Mai 1980 
(GV.NRW.S. 258) in der jeweils geltenden Fassung 
erlassen. Um an der Berkel Hochwassergefahren früh-
zeitig erkennen zu können und Abwehrmaßnahmen 
rechtzeitig zu ermöglichen, wird im Regierungsbezirk 
Münster für die Berkel von der Quelle in Billerbeck über 
die Städte Coesfeld, Gescher und Stadtlohn bis zur 
Grenze mit den Niederlanden in Vreden die bisherige 
Meldeordnung redaktionell überarbeitet und - voraus-
sichtlich bis zur Neufassung infolge der europäischen 
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie - nachfolgend 
neu formuliert. 

 

1. Zuständigkeiten: 

Die Verantwortung und damit die Entscheidung 
über die Bekämpfung örtlicher und überört-
licher; durch Hochwasser hervorgerufener Ge-
fahren liegt bei den Ordnungsbehörden in ei-
gener Zuständigkeit und wird durch diese 
MeIdeordnung nicht berührt. Ihnen werden 
durch diese Meldeordnung wasserwirtschaft-
liche Informationen unterstützend zur Ver-
fügung gestellt. 

Bekämpfungsmaßnahmen brauchen zwar in der 
Regel erst nach Auslösung der hier vorgese-
henen Alarmstufe anzulaufen, können jedoch 
auch unabhängig hiervon je nach der örtlichen 
Hochwasserlage durch die für die Gefahren-
abwehr zuständigen Behörden angeordnet 
werden. 

Die im jeweiligen Stadt-/Gemeindegebiet er-
forderlichen Maßnahmen (z.B. Straßensper-
rung, Deichkontrollen etc.) sind im örtlichen 
Gefahrenabwehrplan konkret aufgelistet. 

Durch diese Meldeordnung werden Maßnah-
men an wasserwirtschaftlichen Einrichtungen 
(Hochwasserrückhaltebecken, Stauen, Wehren 
etc.) veranlasst, die zur Schadensminderung 
oder -vermeidung erforderlich sind. Diese 
verpflichtenden Maßnahmen sind in den 
wasserrechtlichen Bescheiden begründet bzw. 

ergeben sich aus den entsprechenden Be-
triebsanweisungen. 

 
Die Hochwassermeldeordnung wird für die 
genannte Berkelstrecke von den Kreisen 
Coesfeld und Borken jeweils als Meldekopf für 
das Kreisgebiet umgesetzt. 

 

2. Hochwassermeldungen: 

Hochwassermeldungen stützen sich vornehm-
lich auf Messungen an den in Anlage 1 
dargestellten Pegeln. 

Hochwassermeldungen werden für das Gebiet 
des Kreises Coesfeld nach dem Schema in An-
lage 3 und für das Gebiet des Kreises Borken 
nach dem Schema in Anlage 4 ausgeführt. Die 
Meldungen erfolgen jeweils durch die Leit-
stellen als sogenannter Meldekopf. 

Sofern Städte und Gemeinden wasserwirt-
schaftliche Einrichtungen betreiben, an denen 
bei Hochwassermeldungen Handlungen / Maß-
nahmen erforderlich sind, werden sie diese 
Hochwassermeldungen gemäß Anlagen 3 bzw. 
4 unverzüglich weiterleiten und Maßnahmen 
veranlassen. 

 

3. Alarmstufen 

Der Meldedienst ist in 3 Alarmstufen unterteilt: 

3.1 Alarmstufe 1 

Die Alarmstufe 1 wird ausgelöst, wenn auf-
grund der Beobachtungen und Meldungen mit 
der Überflutung landwirtschaftlicher Flächen zu 
rechnen ist. 

3.2 Alarmstufe 2 

Wenn aufgrund der Beobachtungen und Mel-
dungen mit einem weiteren Ansteigen des Was-
serstandes und damit einer Bedrohung von 
Siedlungen, Industrie- und Gewerbegebieten 
gerechnet werden muss, wird Alarmstufe 2 
ausgelöst. 

3.3 Alarmstufe 3 

Wird ein noch weiteres Ansteigen der Wasser-
stände beobachtet und somit eine akute Gefahr 
für die an der Berkel gelegenen Ortschaften er-
kannt, wird Alarmstufe 3 ausgelöst. 

Der jeweilige Landrat des Kreises löst die 
Alarmstufe 1 bis 3 aus, sobald an einem der 
Pegel der in Anlage 2 für die Auslösung maß-
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gebliche Wasserstand erreicht oder über-
schritten ist. 

Sofern der Kreis Coesfeld als Oberlieger eine 
Hochwasser-Alarmstufe ausruft, entscheidet der 
Kreis Borken über die weitere Veranlassung in 
eigener Verantwortung 

Die Alarmstufe bleibt so lange bestehen, bis an 
den Meldepegeln die für die Alarmstufe 1 maß-
geblichen Wasserstände unterschritten sind und 
die Intensität der Niederschläge kein neues 
Hochwasser erwarten lässt. 

 

4. Meldeverzeichnis: 

Das Verzeichnis der Telefon-, Fax- und Email-
Anschriften in Anlage 5 wird von den 
Landräten der Kreise jeweils für ihr Kreisgebiet 
auf dem Laufenden gehalten. Eingetretene 
Änderungen sind bis zum 1. Oktober eines 
jeden Jahres der Bezirksregierung Münster 
(Leitstelle) mitzuteilen. 

 

5. Inkrafttreten: 

Die vorstehende Hochwassermeldeordnung für 
die Berkel tritt eine Woche nach dem Tage der 
Verkündung im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Münster in Kraft. 

Gleichzeitig verliert die Hochwassermelde-
ordnung vom 08.03.1976 veröffentlicht am 
03.04.1976 im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Münster ihre Gültigkeit. 

 

Anlagen zur Hochwassermeldeordnung: 

Anlage 1:  Übersichtsplan des Berkelgebietes mit 
Pegelstandorten 

Anlage 2:  Alarmstufen für die Pegel 

Anlage 3:  Schema für den Kreis Coesfeld 

Anlage 4:  Schema für den Kreis Borken 

Anlage 5:  Meldeverzeichnis 
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